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Jagdgenossenschaft Rheinberg 1 
 

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung 

am 

Mittwoch, dem 26. Oktober 2022 um 19.30 Uhr 

in der Gaststätte -Zur Schopsbröck- 

Römerstr. 8 in 47495 Rheinberg 

 
 
Tagesordnungspunkte: 

 

1. Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit der Versammlung 

 Verlesung der Niederschrift über die Sitzung der Jagdgenossenschaftsversammlung 

 vom 23. September 2021 

2. Bericht zum Jagdjahr 

 2.1 Erklärung zur Jahresrechnung 2021/2022 

 2.2 Verlesung des Kassen- und Kassenprüfberichts 

3. Entlastung des Vorstandes und dem Kassenprüfer 

4. Neuwahl eines Kassenprüfers 

5. Verwendung des Reinertrags und der Jagdpacht 

6. Beendigung der Jagdpachtverträge L. Kaas und K. Gietmann - Nachfolgeregelung 

7. Untergang eines EJB (DSW Solvay) und deren Zuordnung 

8. Allgemeines und Anfragen 

 7.1 Verwaltungsprogramm der Jagdgenossenschaft 

 7.2 Verschiedenes 

 

 

Zusätzliche Anträge zu den vorgenannten Tagesordnungspunkten können bis zum 

10. Oktober 2022 schriftlich beim Vorstand eingereicht werden. 

 

 

 

Rheinberg, 27.09.2022 

Johannes Paßmann 

(1. Vorsitzender) 
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KWW
Kommunales Wasserwerk 

GmbH

 

 

 

 

Anpassung des Wasserpreises im Versorgungsgebiet 
der KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk: 

  
Die Kunden der KWW GmbH erhalten ein Trinkwasser von 
besonderer Qualität und profitieren aufgrund der 
fortlaufenden Investitionen ins Netz durch eine hohe 
Versorgungssicherheit.  
 
Um diesen Standard aufrecht zu halten, wird aufgrund der 
allgemeinen Teuerung eine Anpassung der Preise für 
Trinkwasser zum neuen Abrechnungsjahr ab Oktober 2022 
erforderlich. Dieses beschlossen die Gesellschafter in ihrer 
Sitzung am 21. September 2022. 
 
Die Entgelte der Wasserversorgung setzen sich aus zwei 
Komponenten zusammen, dem Verbrauchspreis pro 
bezogener Menge und dem verbrauchsunabhängigen 
Grundpreis. Letzterer bleibt unverändert seit 2016, der 
Mengenpreis erhöht sich erstmalig seit 2013 von 1,38 €/m³ 
auf 1,71 €/m³. Um die massiven Teuerungen - 
insbesondere beim Material, Strom und bei bezogenen 
Fremdmengen und Fremdleistungen - zu kompensieren, 
wird diese Preisveränderung notwendig. Die 
Preisänderung wird sich für einen Haushalt mit 120 m³ 
Jahresverbrauch mit 39,60 € und somit 3,30 € pro Monat 
auswirken. 
 
Wir bitten um Verständnis für diesen notwendigen Schritt 
und werden auch zukünftig in die Versorgungssicherheit 
und in Maßnahmen zur Kostenreduzierung investieren.  
 
Aktuell wurde die Erneuerung und die Erhöhung der 
Leistungsfähigkeit eines Trinkwasserbrunnens 
abgeschlossen. Allein in diese Maßnahme sind rund 
400.000,00 € investiert worden. Und bei zwei weiteren 
Brunnen steht in Kürze eine Regenerierung an. Des 
Weiteren sind z. B. Investitionen in Photovoltaikanlagen 
zur Kompensation der Energiekostensteigerungen und zur 
nachhaltigen Energieerzeugung geplant. 
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KWW
Kommunales Wasserwerk 

GmbH

 
 

Allgemeiner Tarif für die Abgabe von Trinkwasser als 
     Anlage zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen 

für die Versorgung mit Wasser 
Stand: 21. September 2022 

 

 

 
 
Rheinberg, 21. September 2022 
 
 
KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk 
 

1.  Wasserpreis 
Der Wasserpreis setzt sich zusammen aus Grundpreis und Verbrauchspreis.  

 
1.1 Grundpreis 

Der Grundpreis beträgt monatlich je nach Zähler-Größen-Gruppen: 
 

          Netto   Brutto 
1.1.1 Hauswasserzähler   Qn 2,5     14,40 €    15,41 € 
1.1.2 Hauswasserzähler (groß) Qn 6 und Qn 10    36,00 €    38,52 € 
1.1.3 Großwasserzähler  Qn 15 bis Qn 250  110,00 €  117,70 € 
1.1.4 Verbundwasserzähler  Qn 15/2,5 bis Qn 150/6 124,40 €  133,11 € 

 
1.1.5 Bauwasserzähler und Standrohre pro Tag       3,25 €      3,48 € 

 
 Für jedes Standrohr ist vom Mieter eine Kaution in Höhe von 500,00 Euro zu stellen.  
 

1.2  Verbrauchspreis 
 Der Verbrauchspreis beträgt pro m3 abgenommene Wassermenge  
               1,60 €      1,71 € 
 Die zurzeit gültige MwSt. beträgt 7 %. 
 
2. Großabnehmer und Weiterverteiler 

 Mit Großabnehmern, die im Jahr mehr als 30.000 m³ Wasser abnehmen, können auf Antrag 
Sonderverträge abgeschlossen werden.  

 
 Die Wasserabgabe an Weiterverteiler wird gleichfalls durch Sonderverträge geregelt. 

3. Reserve- und Zusatzwasserversorgung 
 Für die Bereitstellung eines Reserve- oder Zusatzwasseranschlusses wird neben dem 

Baukostenzuschuss, den Hausanschlusskosten und dem Entgelt nach Ziff. 1 ein 
Bereitschaftsentgelt nach besonderer Vereinbarung erhoben.  

4. Inkrafttreten 
 Der Allgemeine Tarif tritt mit Wirkung vom 01. Oktober 2022 an Stelle des Tarifs vom 

01. Januar 2016 in Kraft. 
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Bekanntmachung der wir4-Wirtschaftsförderung über den Jahresabschluss 
sowie Lagebericht zum 31.12.2021. 
 
 
wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und 
Rheinberg 
 
 
Bekanntmachung 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 der wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, 
Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg, Anstalt öffentlichen Rechts, wird 
mit einer Bilanzsumme von 582.100,18 € und einem Jahresfehlbetrag von 390.241,29 
€ festgestellt.  

 

Die Gewährträgerin und die Partner haben gemäß § 2 Abs. 3 der öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe des 
Fehlbetrages zu leisten. Der Fehlbetrag des Jahres 2021 beträgt 390.241,29 €. Auf 
diesen Jahresverlust haben die Gewährträgerin und die Partner im laufenden Jahr 
Vorschusszahlungen in Höhe von 367.050,00 € geleistet. 

Der nicht bereits durch Vorauszahlungen gedeckte Jahresfehlbetrag 2021 wird 
durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage ausgeglichen. Die Einlage kann bis zum 
30.09.2022 ohne Verzinsung an die wir4-Wirtschaftsförderung geleistet werden. Ab 
dem 01.10.2022 ist sie mit einem Zins von 2% über den jeweiligen Basiszinssatz zu 
verzinsen. 

Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt. 

 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AKP Fassin Hamacher Herrnkind Partnerschaft 
mbH, Krefeld, vertreten durch den Wirtschaftsprüfer Herrn Andrè Tönnissen, hat 
am 14. März 2022 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 
 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, 
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg AöR – bestehend aus der Bilanz zum  
31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und 
Rheinberg AöR für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 
geprüft. 
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage 
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil 
zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf die Angaben über die Anzahl der durch die 
Vermarktung geschaffenen Arbeitsplätze in den jeweiligen Gewerbegebieten.  

 

Gemäß § 322 Abs.3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen  
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen 
und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist.  
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür  
verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
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Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des  
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen 
gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um  
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs-
prozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des  
Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der 
Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 
falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 
 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder  

unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie  
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 
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 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen  
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der  
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil 
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine  
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten 
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht 
ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen.“ 
 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit 
 

 vom    01. November   bis   30. November 2022 
 

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Genender Platz 1 in Moers, während der 
Geschäftszeiten zur Einsichtnahme aus. 
 

Moers, 15. September 2022 
 
 
 
Brigitte Jansen 
   Vorstand 
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Bekanntmachung der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH 
über den Jahresabschluss sowie Lagebericht zum 31.12.2021 
 
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
Die Gesellschafterversammlung der Grafschafter Gewerbepark GmbH hat am 
20.06.2022 den Jahresabschluss zum 31.12.2021 festgestellt und wie folgt beschlossen: 
 

„Der Jahresabschluss der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH zum 31.12.2021 
wird mit einer Bilanzsumme von 2.685.702,36 Euro und einem Jahresfehlbetrag von 
161.527,70 Euro festgestellt.  
 

Die Gesellschafter leisten eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 161.527,70 
Euro. Auf diesen Jahresverlust haben die Gesellschafter im Jahr 2021 bereits Zahlun-
gen in Höhe von insgesamt 196.050,00 Euro geleistet.   

Der Jahresfehlbetrag 2021 wird durch Einzahlung und Entnahme aus der Kapitalrück-
lage ausgeglichen. Die für das Jahr 2021 über den Jahresfehlbetrag bereits geleisteten 
Einzahlungen werden den Gesellschaftern zurückerstattet. 

Außerdem verpflichten sich die Gesellschafter, auch den Jahresfehlbetrag für das Jahr 
2022 durch eine spätere Einlage in die Kapitalrücklage auszugleichen.   

Die Gesellschafterversammlung erteilt der Geschäftsführung Entlastung für das Ge-
schäftsjahr 2021. 
 

Die Gesellschafterversammlung erteilt dem Aufsichtsrat Entlastung für das Geschäfts-
jahr 2021“ 
 
 

 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft AKP Fassin Hamacher Herrnkind Partnerschaft mbH, 
Krefeld, vertreten durch den Wirtschaftsprüfer, Herrn Andrè Tönnissen, hat am 14. 
März 2022 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH – bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben 
wir den Lagebericht der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
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 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 
31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 
zum 31. Dezember 2021 und  

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil zum Lagebe-
richt ersteckt sich nicht auf die Angaben über der im Grafschafter Gewerbepark Genend an-
gesiedelten Unternehmen sowie die Anzahl von deren Arbeitsnehmern. 

 
Gemäß § 322 Abs.3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit §317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im  
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Un-
ternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurtei-
le zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und 
den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen we-
sentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung 
mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, 
um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, 
die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-
wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten ent-
gegenstehen. 
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen we-
sentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu er-
möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbrin-
gen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.  
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellun-
gen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte 
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-
nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder  

unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-
fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses  
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebe-
nen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirk-
samkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
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stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen  
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der  
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese 
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungs-
vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann. 

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine  
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft. 

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-
kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü-
fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben 
von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und be-
urteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah-
men. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den 
zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidba-
res Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben ab-
weichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 
etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen." 
 

 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit  
 

 vom  01. November bis  30. November 2022 
 

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Genender Platz 1 in Moers, während der Ge-
schäftszeiten zur Einsichtnahme aus. 
 
 
Moers, den 15. September 2022 
 
 
 
Brigitte Jansen     Wolfgang Thoenes 
Geschäftsführer      Geschäftsführer 
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A U F G E B O T eines Sparkassenbuches

Für das von der Sparkasse am Niederrhein ausgestellte Sparkassenbuch Nr.                  

ist das Aufgebot beantragt worden. Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, binnen 

drei Monaten nach der Veröffentlichung in den Amtsblättern der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn, 

Rheinberg, sowie des Kreises Wesel seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei uns 

anzumelden, da das Sparkassenbuch anderenfalls nach Ablauf der Frist für kraftlos erklärt wird. 

Moers, den 

Sparkasse am Niederrhein 

Der Vorstand

3007365319

27.09.2022
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